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Nachetchung
der Matze, Wagen und Gewichte.

Kreise  Königsteini . T. wird die durch8 11  der
Matz- und Gewichtsordnung vom 30. Mai 1908 vorge-
jchriebene periodische Nacheichung aller Matz-
gerate in diesem Jahre in der Zeit vom3 Mar bw 17. jum
in nachstehender Reihenfolge durchgefuhrt.

Lronberg.  Turnhalle , für Lronberg. od)onbetg,
Oberhöchstadt, Mammolshain. ..

Weihkirchen:  Gastwirtschaft „Zum Taunus , für
Weißkirchen, Stierstadt. .

Schwalbach : Gastwirtschaft ..Zum Schwan . für
Schwalbach, Niederhöchstadt.

N e u e n h a i n : Saal im „Nassauer Hof , für Neuen-

K i nTgIteU ^ Sacd der Wirtschaft von Henrich sur
»oniB -m. F-Ikmft-m, Schneidhain, Hornau. E,- - .

°°» ■—
Fi chbach, Kelkheim. Eppenharn , Ruppertshanr

Eppstein:  Staniolsabrik . für Eppstern, Ehlhaltem
Sämtliche Make , Wagen und Gewichte werden neben

dem Eichzeichen mit der Jahreszahl ihrer Nacherchungoer-
sehen werden. Die genauen Tage und Stunden , m welchem
die Gegenstände aus den einzelnen Gemeinden rm Nach¬
eichungslokal vorzulegen sind, setzt der Eichmeister fes u
teilt sie den Bürgermeistern rechtzeitig mit. Zur Verhütung
vonMasseneinlieferungen und Stockungen der derAbser rgung
sind dann die festgesetzten Ernlreserungs- und Abholungs
zeiten unbedingt inne zu Hallen. Nachzügler werden mcht

"^ All^ Landwirte, Gewerbetreibenden. Großhandlungen.
Genossenschaften. Konsumvereine. Fadrrkbetrwbe, softrn ste
irgendwelche Erzeugnisse und Waren nach Maß oder Ge¬
wicht ein- oder verkaufen, oder den Umfang von Leistung
wie z B den Arbeitslohn dadurch bestrnrmen. werden hrer-
durch ausgefordert, ihre eichpflichtigen Meßgeräte m den
Nacheichungslokalen zu der vom Erchmerster demnächst fest-
gesetzten Zeit gereinigt vorzulegen . Ungerernrgte Gegen¬
stände werden zurückgewiesen. Beschlagnahmungen erfolgen
nicht Besonders mache ich auf die Eichpflicht der Landwrrt
auftnerkfam, die zur Vorlegung ihrer Wregegerate anzuhal-

" " v ^ Mch-ichun, - ich. Mchg-ri,-
Viehwagen) kann auf Antrag berm Erchmerster gegen Er
Hebung von 2 bezw. 4 M Zuschlag zu den Erchgebuhren am

^ ^ Die Ŵah°/des Einziehungsverfahrens der Eichgebrchren
und sonstigen Gefälle (ob während der Abhaltung des Nach-
eickunastcmes durch die Gemeinde der Nacheichungsstelle für
den gesamten Nacheichungsbezirk oder nach Beendrgung des
Nacheichungstages durch jede einzelne Gemeinde) bleibt den
Gemeinden überlassen, sie wollen dieserhalb mrt dem Erch-
meister Rücksprache nehmen.

Wer seine Meßgeräte an dem festgesetzten Tage nicht an
der Nacheichstelle vorlegt oder seine Viehwage mcht recht-

«Skt ,- nn Später ni* t mehr be« ,tcht'9t werden
und muß dann später den umständlichen Weg zum Eichamt
FrankfuU cr^M machen, um dort seine' Meßgeräte vorzu-
legen, wodurch größere Kosten entstehen.

->m Anschluß an jede Nacheichung werden rn denzemgen
D.m-7nd-"' dk- 1-d.ln oder unzureichenden Gebrauch »°n

der Nacheichung gemacht haben, durch die EichmeisterE
proben abgehalten, außerdem werden nach beendigter Nach¬
eichung fnfedem Ort noch polizeiliche Revisionen vorgenom¬
men. Landwirte , Gewerbetreibende usw., dre von der liach-
eickung keinen oder unzureichenden Gebrauch machen, w -
den besonders eingehend revidiert und gegeb°nensa ls gemäß
8 oo der Maß - und Gewichtsordnung mrt Geldstrafe bw zu! Tob mit Haft bestraft werden. Daneben ist aus Un-

LchbarmaLg Einziehung oder Vernichtung der vor¬
schriftswidrigen Meßgeräte zu erkennen.

Zur Abhaltung der Nacheichungstage haben dre Gemerm
»Ä SS Abt 1 3iff « 2
Maß - und Gewichtsordnung vom 3. ^ unr 1912 tpr e
fttzessammlung S . 129/1912) geeignete, für den Aufenthalt
der Beamten und des Publikums angemessen hergmchtete
verschl eßbare. Helle und falls notig , geheizte beleuchtee
Mumtichl -U-u kreiMtellen . Di. Bürgermeter hub. u ' n
Eichbeamten kt der AbhaNun« der Aache» - ,- - " ' '
stützen insbesondere bei Erlangung geeigneter ^ uhrwe^ e
für die Fortschaffung der Eichausrüstung ZU angemessenen
Vreiien Zum Ab- und Ausladen der Ausrüstung Hot dl
Gemeinde der Nacheichungsstelle3 Mann nach näherer Ver-
einbarung mit dem Eichmeister zur Verfügung zu Me»
S? mm  für das Fuhrwerk zum Transport der Rerf^
ausrüstung übernimmt dre Erchamtskasse. . . . ..

Die Ortspolizeibehörden mache ich für erne wiederholte
rechtzeitige ortsübliche Bekanntmachung verantwortlich. So¬
li illd̂ die Mitteilung des Eichmeisters über den Tag der . lach-
eichunq eingegangen ist, sind die Beteiligten von den Nack^
eichungstagen besonders durch Boten pp. rn Kenntnis zu

'^ 'Lntg,, - !tt km Jacobs.

Bekanntmachung
betr. Errichtung eines Kreis -Miet-

einigungsamles.
Gemäß 8 1 der Verordnung betr. Einigungsämter vom

12  1914 (R .-E .-Bl . S . 510) ist durch Beschluß des
iuZ - u- Ichu,,. ; ° °m «. 1. » 20 m>, G-u-hmtguu, d»
5Setrn Regierungspräsidenten für sämtliche Gemeinden
sS , «Stete ein Sr.i5mi«t«im9un9»m , «rn*« ,
dessen Satzung folgendermaßen lautet.

Satzung
ves Mieteinigungsamtes ves Kreises

Königstein i . Taunus.

Der Kreis Königstein erdichtet auf Grund der Bundes-
ratsverordnung vom 15. 12. 1914 (R .-G.-BI . S . 511) M
Verbindung mit 8 1 der von den beteiligten Mmrsteme
lassenen AusMrungsverordnung vom 17. 12. 1914 (ütrm
Bl f. i- Berw . S . 295) und der Bekanntznachung des Herrn
Reichskanzlers zum Schutz der Mieter vom 1 - '
lR -G -Bl S 1140) sowie des Beschlusses des Krelsaus-
schusses vom 8. 1. 1920 ein Mieteinigungsamt für sämtliche
Gemeinden des Kreises Königstein.

8 *•
Die Aufgabe des Mieteinigungsamtes ist. zwischen Me¬

tern und Vermietern oder zwischen Hypotheken,chuldnern
und Hypothekengläubigern zum Zweck ernes billigen Aus
gleiches der Interessen zu vermitteln.



S 3.

Das ioiieteinigungsamt tritt auf Antrag einer Partei in
Tätigkeit. Der Antrag an das Micteinigungsamt ist fchrift-
nch oder zu Protokoll des Schriftführers des Einigungs¬
amtes zu stellen. Er soll unter Darlegung der Sachlage und
Angabe der Beweismittel kurz begründet werden; der An¬
tragsteller soll die ihm zugänglichen Beweisurkunden, ins¬
besondere Vertragsurkunden und Briefe beifügen.

^ § 4-
Das Eimgungsamt besteht aus einem Vorsitzenden und

56 Beisitzern und ebensoviel Stellvertretern , die von den
Gemeindevertretungen, — von jeder zwei Beisitzer und zwei
Stellvertreter — auf zwei Jahre gewählt werden. Von den
Beisitzern mutz die Hälfte dem Kreise der Vermieter, die
andere Hälfte dem Kreise der Mieter angehören. Auch
Frauen sind wählbar . Die Mitglieder des Einigungsamtes
fuhren ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus . Die Kosten des
Amtes trägt der Kreis.

8 8.
Das Einigungsamt ist beschluhfähig in der Zusammen?

setzung von Vorsitzenden und zwei Beisitzern, von denen
einer dem Kreise der Vermieter und einer dem Kreise der
Mieter angehören muß. Die Beisitzer sind tunlichst jedes¬
mal der Gemeinde zu entnehmen, in der sich die Mietsache
befindet.

8 6.
Gerneindebehördeim Sinne der Atz2 und 3 der Bundes¬

katsverordnung vom 15. 12. 1914 ist der Vorsitzende des
Eimgungsamtes bezw. fein Stellvertreter.

Der Vorsitzende kann anordnen, daß eine mündliche Ver¬
handlung mit den Beteiligten stattfindet; er kann das per¬
sönliche Erscheinen der Beteiligten anordnen ; er kann andere
Personen, die ein rechtliches Interesse an der Entscheidung
haben, zu der Verhandlung zulassen.

Der Vorsitzende ist befugt, zunächst in dem ersten Termin
»hne Zuziehung der Beisitzer mit den Parteien zwecks güt-
licher Erledigung der streitigen Angelegenheit zu verhandeln.
Auch in den folgenden Terminen kann Zuziehung der Bei-
htzer unterbleiben, es sei denn, daß eine Pattei die 3u.
Ziehung beantragt.

8 8.
Heber die Verhandlung ist ein Protokoll aufzunehmen,

das im wesentlichen den Vorschriften der Deutschen Zivil¬
prozeßordnung zu entsprechen hat. Es soll insbesondere
Vergleiche enthalten, oder bemerken, daß eine Einigung nicht
zustande gekommen ist. Die Verhandlungsschrift ist von dem
Vorsitzenden und dem zur Verhandlung zugezogenen Schrift¬
führer zu unterschreiben. Auf Antrag erhalten die Patteien
Abschnft des Protokolls.

8 9.
Das Verfahren vor dem Mieteinigungsamt ist kostenlos

und nicht öffentlich. Ist aber nach Ermessen des Einigungs¬
amtes die Anrufung des Einigungsamtes mutwillig erfolgt,
so kann der Partei , die das Einigungsamt angerufen Hatz
dre Zahlung einer Gebühr auferlegt werden. Die Erhebung
einer Gebühr kann ferner angeordnet werden, wenn die Be¬
deutung der Sache für die Beteiligten es als angemessen
erscheinen läßt . Das Einigungsamt bestimmt die Höhe der
Gebühr und die Zahlungspflichtige Pattei.

Im übrigen richtet sich das Verfahren nach den Vor-
Ichnften der Anordnung für das Verfahren vor den Einig- '
ungsämtern vom 23. 9. 1918.

§ 10 .
Der Sitzungsdienst, insbesondere die Anberaumung der

Termine und Einberufung der Beisitzer, wird durch den Bor¬
genden geregelt. Die Leitung der Verhandlung liegt dem
Vorsitzenden ob. Er eröffnet und schließt die Sitzung , ettellt
den Beisitzern auf ihren Wunsch das Wott zur Stellung von

Fragen , leitet die Verhandlung und hat für Aufrechterhal-
tung der Ordnung zu sorgen.

Er ist berechtigt, Patteien , die sich in der Sitzung unge¬
bührlich benehmen, nach Verwarnung zum Verlassen des
Sitzungszimmers aufzufordern, und sich Widersetzende durch
einen Beamten aus dem Sitzungszimmer entfernen zu lassen

• . 8 11 -
£>ie Beteiligten sind von Ott und Zeit der Sitzung zu

benachrichtigen. Wird mündliche Verhandlung angeordnet,
jo sind sie zu dieser zu laden. Die Ladung erfolgt durch
eingeschriebenen Brief. Der Vorsitzende kann auch andere
Ladung anordnen.

Die Beteiligten können sich in der mündlichen Verhand¬
lung, soweit nicht das persönliche Erscheinen angeordnet ist
durch eme mit schriftlicher Vollmacht versehene Person ver¬
treten lassen; sind sie oder ihre Vertreter trotz rechtzeitiger
Ladung nicht rechtzeitig erschienen, so kann gleichwohl in der
Sache verhandelt und entschieden werden. Das Einigunas-
amt kann den Mangel der Vollmacht unberücksichtigt lassen.§ 12-

Die Kosten des Mieteinigungsamtes werden am Schlüsse
des Rechnungsjahres auf die Gemeinden des Kreises nach
Maßgabe der auf die einzelnen Gemeinden entfallendenStreitfälle vettellt.

Königstein im Taunus , den 26. Januar 1920.
Der Vorsitzende des Kreisausfchuffes. Jacobs.

Nutzung wiro mir oem Bemerken bekannt ge¬
macht, daß nach erfolgter Genehmigung des Herrn Regie¬
rungspräsidenten das Kreismieteinigungsamt mit dem heu-
llgen Tag in Tätigkeit tritt und an Stelle des bisherigen
Eimgungsamtes — des Amtsgerichts Königstein — zustän¬
dig ist. Die Geschäftsräume befinden sich imLandratsgebäude
zu Konlgstem Zimmer Nr. 2 und 3. Sie sind für das Publi-
^m vorm, von 8 12 Uhr geöffnet. Den Vorsitz sühtt der
EenchtsassessorKirsch, die Geschäfte des Schriftführers der
Burogehilfe Nüchter. Stellvertretender Vorsitzender ist der
Bürgermeister Müller-Mittler in Cronberg.

Der Herr Regierungspräsident hat durch Verfügung vom
14. 2. 1920 angeordnet, daß die Vorschriften der §§ 2 urtb 3
ber Bekanntmachungdes Bundesrats vom 15. 12. 1914 (R .-
G.-Bl . S . 511) für das Kreismieteinigungsamt Geltung
haben sollen. Diese Vorschttften lauten:

§ 2. Mieter, Vermieter, Hypothekenschuldner, Hypo-
thekenglaubiger sind verpflichtet, auf Erfordern des Einig¬
ungsamtes vor diesem zu erscheinen. Die Gemeindebehörde
kann sie hierzu durch eine einmalige Ordnungsstrafe bis zu
100 Ji  anhalten.

Mieter und Hypothekenschuldnersind verpflichtet, über
ore für die Ermittelung erheblichen, von dem Einigungsamt
bestimmt zu bezeichnenden Tatsachen Auskunft zu etteilen.
Die Vorschrift im Abs. 1 Satz 2 findet entsprechende An¬
wendung.

Gegen die Festsetzung der Ordnungsstrafe (Abs. 1 Satz 2)
findet Beschwerde statt. Sie ist binnen 2 Wochen bei der
Gemeindeaufsichtsbehörde zu erheben. Diese entscheidet
endgülttg.

8 3. Die Gemeindebehörde ist befugt, von den in § 2
Abs. 1 bezeichneten Personen eine Versicherung an Eides
Statt über die Richttgkeit und Vollständigkeit ihrer Auskunft
entgegenzunehmen.

Ferner hat der Herr Regierungspräsident durch die vor¬
genannte Verfügung vom 14. 2. 1920 dem Kreismieteinig¬
ungsamt die Ennächttgung zu Befugnissen aus den §§ 2
ms 6 der Mieterschutzverordnung vom 23. 9. 1918 (R -E -Bl
S . 1140) und vom 22. 6. 1919 (R .-G.-Bl . S . 591) etteitt
Diese Bestimmungen lauten:

8 2. Das Einigungsamt kann:
1. Auf Anrufen eines Mieters

u) über die Wirksamkeit einer Kündigung des Vermieters



imb über die Fortsetzung des gekündigten Mietver-
hältnisses jewells bis zur Dauer eines Jahres be*
stimmen.

b) ein ohne Kündigung ablaufendes Mietverhältnrs je¬
weils bis zur Dauer eines Jahres verlängern.

'2 . Auf Anrufen eines Verniieters einen mit einem neuen
Mieter abgeschlossenen Mietvertrag , dessen Erfüllung von
einer Entscheidung gemäß Nr. 1 oder von einem vor dem
Einigungsamte abgeschlossenen Vergleiche bettoffen wird
mit rückwirkender Kraft aufheben.
Bestimmt in den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 das Einig¬

ungsamt die Fortsetzung oder Verlängerung des Mietver¬
hältnisses, so kann es dem Mieter neue Verpflichtungen auf¬
erlegen, insbesondere den Mietzins erhöhen.

Der Antrag des Mieters , über die Wirksamkeit der Kün¬
digung des Vermieters zu entscheiden, (Abs. 1 Nr. In ), ist
unverzüglich, nachdem die Kündigung ihm zugegangen ist,
M stellen. Der Antrag, ein ohne Kündigung ablaufendes
Mretsverhältnis zu verlängern (Abs. 1 Nr. 1 d), ist so früh-
zeittg zu stellen, wie es von dem Mieter unter Berückfichttg-
ung der Interessen des Vermieters verlangt werden kann.
Der Anttag kann in beiden Fällen nicht mehr gestellt werden
wenn die Mietzeit abgelaufen ist oder die Parteien die Fort-
»etzung des Mietverhältnifses vereinbart haben.

8 3. Hat sich ein Vermieter einer ösfenlichen Behörde
gegenüber verpflichtet, die Festsetzung des Mietzinses oder
anderer Bestimmungen des Mietvertrages durch das Einig-
ungsamt bewirken zu lassen, so setzt dieses die Bestimmung
des Mietvertrages auf Anttag der Behörde oder des Ver¬
mieters fest.

8 4. Die Erlaubnis des Vermieters, den Gebrauch der
gemieteten Sache einem Dritten zu überlassen, insbesondere
die wache weiter zu vermieten (§ 549 Abs. 1 d. B . G. B .)
wird durch die Erlaubnis des Einigungsamtes ersetzt. Das
Einigungsamt soll die Erlaubnis versagen, wenn der Ver¬
mieter sie aus einem wichttgen Grunde verweigert hat.

8 5. Macht sich im Bezirk einer Gemeindebehörde in
dem ein Einigungsamt errichtet ist, nach dem Ermessen'der
Landeszenttalbehörde ein besonders starker Mangel an Miet¬
raumen geltend, so kann die Landeszentralbehörde die Ge¬
meindebehörde zu der Anordnung ermächttgen, oder ver¬
pflichten. daß jeder Abschluß eines Metverttages über Wohn-
raume, Geschäftsräume, Büros , Läden und Werkstätten der
Gemeindebehörde vom Vermieter binnen einer Woche nach
Abschluß des Verttages anzuzeigen ist. Die Gemeindebe¬
hörde bestimmt, welche Angaben diese Anzeige zu enthalten
hat. Wird die Anordnung erlassen, so gelten für den Be¬
zirk die Vorschriften der Abs. 2 und 3.

Uebersteigt der vereinbarte Mietzins den Betrag , der für
Wohnräume, Geschäftsräume, Büros , Läden oder Werk¬
stätten der gemieteten Art und Ausstattung unter Beruck-
sichttgung der Nebenleistungen des Vermieters üblich und
angemessen ist, so kann sowohl die Gemeindebehörde inner¬
halb einer Woche nach Eingang der Anzeige als auch der
Mieter bis zum Ablauf zweier Wochen nach Abschluß des
Vertrages bei dem Einigungsamte beanttagen , daß der
Mietzins auf die angemessene Höhe herabgesetzt tuirb ; et¬
waige Nebenleistungen des Mieters gelten als Teil ' des
Mietzinses, ebenso eine für den Nachweis der Miettäume
gezahlte Belohnung, soweit sie dem Vermieter unmittelbar
oder mittelbar zufließt.

Aus einem Mietverträge, der der Gemeindebehörde nicht
angezeigt ist, können von dem Vermieter keine Ansprüche
geltend gemacht werden. Der Verttag wird auch in An¬
sehung der Ansprüche des Vermieters wttksam, wenn weder
die Gemeindebehörde noch der Mieter innerhalb der Frist
(Abs. 2) eine Herabsetzung des vereinbarten Mietzinses be-
anttagt , wenn die Anttäge auf Herabsetzung zurückgezogen
werden oder wenn das Einigungsamt über die Anttäqe ent¬
scheidet.

8 5 a. Machen sich nach dem Ermessen der Landes-

2.

iretr.

zenttalbehörde infolge besonders starken Mangels an Wob»,
raumen außergewöhnliche Mißstände geltend, so kann dis
Landeszentralbehörde mit Zufttmniung des Reichsarbeits-
ministeriums die Gemeindebehörde auch zu anderen als den
in den 88 2—5 bezeichneten Anordnungen ennächtigen oüev
(mit Zustimmung des Reichsarbeitsministeriums) solche Am,
ordnung selbst treffen.

8 6. Die Landeszentralbehörde kann für den Bezirk ein,,
Gemeindebehörde, in dem sich nach ihrem Ermessen ein de-
sonders starker Mangel an Miettäumen geltend macht an-
ordnen,
1. daß die Vermieter von Wohnräumen . Geschäftsräumen

Büros , Läden und Werkstätten ein Mietsverhältnis
rechtswirksam nur mit vorheriger Zustimmung des
Einigungsamtes kündigen können, insbesondere wenn
die Kündigung zum Zwecke der Mielsteigerung erfolgt,
daß ein ohne Kündigung ablausendes Mietverhältnis als
auf unbestimmte Zeit verlängert gilt, wenn der B« -
inieler nicht vorher die Zustimmung des EiniguugsainteO
zu dem Ablauf erwirtt hat.
Das Einigungsamt kann bei dxr Entscheidung die Fork

setzung oder die Verlängerung des Mietverhältnifses jewetl-
bis zur Tauer eines Jahres bestimmen. Die Vorschrift des
8 2 Abs. 2 findet Anwendung (vergl. hierzu Anordnung des
Herrn Reg.-Präs . vom 25. 2. 1919, Reg.-Amtsbl. Nr 13
in welcher die in 8 6 Abs. 1 erwähnte Anordnung er-'
gangen ist).

Könlgftein im Taunus , den 10. Aprll 1920.
Der Vorsitzende  des Kreisausfchusfes. Jacobs.  Landrat.

Anordnung
Mütznaftmen gegcn den Wohnunas-

mangsl.

An die sämtlichen Gemeindeoorsländedes Kreises Könlgsiein
mit Ausnahme von Wüstems.

Auf Grund der Genehmigung des Herrn Ltaalskom-
rmssars fiir das Wohnungswesen in Berlin und der Ermäch-
ttgung des Herrn Regierungspräsidenten in Wiesbaden vom
14. 2. 1920 wird hiermit gemäß Beschluß des Kreisaus-
schusses vom 23. 2. 1920 für sämtliche Gemeinden des Greises
mit Ausnahme der Eenieinde Wüstems folgende Anord¬
nung erlassene

81 . Es wttd hiermit untersagt, daß ohne vorherige tu-
sttmmung der Gemeindebehörde,
u) Gebäude oder Teile von Gebäuden abgebrochen
d) Räume , die bis zum 1. 10. 1918 zu Wohnung'szwecken

besttmlnt oder bewohnt waren, zu anderen Zwecken ins¬
besondere als Fabrik-, Lager-, Werkstätten-,^Dienst-' oder
Geschäftsräume verwendet werden,

a) mehrere Wohnungen zu einer vereinigt werden.
Die Zustimmung darf nur versagt werden, wemr das

Kreismieteinigungsamt sich mit der Versagung einverstan¬
den erklärt hat.

8 2. Es wird hiermit angeordnet, daß der Verfüquna---
berechttgte M
a) an die Gemeinde unverzüglich Anzeige zu erstatten hat,

sobald eine Wohnung oder Fabrik-, Lager-, Werkstätten-,
Dienst-, Geschäftsräume oder sonstige Räume unbenuntl
sind,

d) den Beaufttagten der Gemeindebehörde über die unbe¬
nutzten Wohnungen und Räume , sowie über deren Ver¬
mietung Auskunft zu erteilen und deren Besicktiauna zu
gestatten hat.
Als unbenutzt gellen Wohnungen und Räume der be-

zeichneten Art, wenn sie völlig leer stehen oder nur zur Auf¬
bewahrung von Sachen dienen, sofern dem Verfilgüngs-
berechttgten eine andere Aufbewahrung ohne Härte zuge-
mutet werden kann, oder wenn der Verfügungsberechttgts
seinen Wohnsitz dauernd oder zeitweise ins Ausland ver¬
legt hat.

J
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4 Z Hat die Gemeindebehörde den Verfügungsberech.
traten für eine unbenutzte Wohnung oder für andere un-
benuizte Räume, die zu Wohnzwecken geergnet find, einen
Wohnungssuchenden bezeichnet und kommt zwi chen ihn
ein Mietvertrag nicht zustande so setzt auf Amnfend L ^
nreindebehörde das Kreismreteimgungsamt, falls für den
Verfügungsberechtigten kein unverhaltnrsmaßigerNachter
«u besorgen ist. einen Mietvertrag fest. Der Vertrag gilt d*
oejchlossm. wenn der Wohnungssuchende nicht nmerhab
Einer vom Kreismieteinigungsamt zu beftrmnrenden Frist
bei diesem Widerspruch erhebt. . dak

Das Kreismieteinigungsamt kann daoer anordn tz
Gemeinde an Stelle des Wohnungs,uchenden als Mieter

gilt und berechtigt ist. di- Mieträume dem Wohnungs,uchen-

ben wertcr̂zu ^ r Gemeindebehörde hat der Ver-
käounasberechtiqteder Gemeinde unbenutztê abnk-, Lager-,
Werkstätten- Dienst-, Geschäftsräume oder sonstige Raum

W°hnr°um. g.gm V--g°w«g !» » . .

sr ;a »" rra
Zweckbestimmungund Ausstattung entsprechenden Zustand

Ktmssbpä .«<*»»f*
1 wer einem von der Gemeindebehörde gemah tz 1 °r-

, gemah. 2 erlassenen
Anordnung zuwider, vorsätzlich erne Anzeigeo er

SILL / oder SÄ ÄÄ
TI ^ D ^ Dwrdnungen ^der Gemeindebehörde gemah

ßS 3 und 4 gelten auch für benutzte, im Verhältnis zur Zah^
ber Bewohner übergroße Wohnungen hinftäMch solchers
riese entbehrlichen Teile, die ohne erhebliche baulichê end
lunaen zur Verwendung als räumlich und wirtschaftlich el -
händige Wohnungen abgetrcnnt werden können. S ! ^
!ick dieser übergroßen Wohnungen besteht erne uuskmi l.
Md Bchchtigmg-Mcht S-mih f 2d . m  ab » » "•

Wohnung °-MuM -d.. .ch« -
9i,ri»n«n Haben bi. Zahl. - ag. und Sr-b- d-r Amm° . °-
»u- di- AN!-», d., Pcrivnen * 7Z. Die Anordnungen gemah der tz Z und 0

OZMWM
e' ine A.rdunfts - und Besichtigungspslrcht gemah | 2b

- o ' gri* unbenutzt gilt auch eine erngerrchtee Wohnung,
di. l ’u bem 7L « . b» .L ..n b ui» . d°- -md
4d-nuüt wird weil er innerhalb oder außerhalb des

^ _ Anreiae zu erstatten und dabei anzugeben,
w ddiTWohnung als seine Hauptwohnung anzusehen ist. die

" ä| S . ”Ämi .tun9 non ffi»bn«ng.n und W°h.

SvnUe der Versagung der Genehmigung ist die Beschwerde
rrr>hnc, «reismieteinigungsamt binnen einer Woche zulässig.

N " — °°NW0HN-  und Geschäftsräumen. Bü¬
ros Läden und Werkstätten können einen Mietvertrag so¬
wohl mit neuen Mietern als auch mit alten. sowest mtt
diesen eine Preissteigerung vereinbart wird, rechtswrrksam
nur mit Zustimmung des Wohnungsamteserngehen. D ê
Zustimmung kann nur aus Gründen versagt werden welche
in den Bestimmungen des Mietvertrages liegen nicht aus
einem Grunde, um den Zuzug zu aê mdern. Die Grunde
der Versagung der Zustimmung sind den Parteien mirzi
teilen Fm Falle der Versagung der Zustimmung ist dreB -
schwerdêan das Mieteinigungsamt binnen einer Woche zu-

^ 12. 3 « Unterbringung- °1> ® nj. lp.ri. nm obn<
lelbständiaen Haushalt können benutzte, rm Verhältnis.zur
Fahl der Bewohner übergroße Wohnungen hinsichtlich ern-
U « str dÄe entbehrlicher und für eine Abgabe pasend

r -m°'-A!rLS .LÄL°̂ ^ n-
jede' Wohnung innerhalb3 Tagen nachdem sie gekündigt ft,
oder ftststeht daß sie aus einem sonstigen Grunde zu em-m
bestimmtenT-rmiu °°n dem bi-h-rig-n W-hnuug-mhab -
n-!-snUen wird dem Wohnungsamt anzuzeigen. Feracr
l « ! bi- ,um » 719» d»  MMgung -b.-echtigt. ub.rdi.
Wohmönm. °»rst-h-nd b.z. ichn.ter Art erst ™» -
bem ber G.m.rnb.°°r,taud -
er einen Wohnungssuchenden gemah § 3 sür dre W h 8
>.-w Vermieter nicht zuweisen will oder eine Woche,ert er-

!.°» Ä;tr̂ 1ich 55tf ■« SÄFS

lm | ÄÄ « * m» dem Tage ihrer Ber.
dftentlichung in Kraft.

Königstein im Taunus, den 10. Apnl 1920.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses. I a c o b s. Lau_ -

Bekanntmachung.

w“Ä !'iSÄ "-i*'n««'M;u
„ schadhafte » " "  ̂^

irische iehlersreie " " " 0'90

fergulgrfeSt.l'S'ÄÄXÄtS r tlf.rr
mch A" "b°w»b„ ,n» KiK <S. riSb. . nt . 8«™ <I '•,.ä ss&& «nsae
zu bringen. Gleichzeitig ®1' ( l ' « soweit sie noch ver-
lieferung der̂ ogenanmev »Fr .h 8 ^ ei  Zuwider-
StaÄÄnS '? be, 8l. letun »W«» tio«

SÄ ™ L -L -n °n°di° SK» » » - » «-" "dt «. 2t"'« .
Mainz vv. Sorge zu tragen.

König,rei n i.  T .. den 7. 3ocob6 .

-Die Räude bei den, Pferde detz Landwirts Georg
Müller in Neuenhain i. T ist wieder erloich .

KönigsteinT .. den 7-Aprll 1»^ ^ - ^^ b- .
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